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Soldaten-Recht und Soldaten-Unrecht 

Über die Untaten der NS-Militärrichter und die Mär von 
der sauberen Wehrmacht 

Die Zahl ist schauerlich: Ungefähr 30 000 Todesurteile haben deutsche Militärrichter in den 
Jahren des Zweiten Weltkriegs gefällt, mehr als 20000 davon sind vollstreckt worden. Diese 
Blutrichter, diese furchtbaren Juristen mit dem 'Kampfanzug unter der Robe' (Ulrich Vultejus) 
übten ihren Terror gegen Soldaten und Zivilpersonen im Einklang mit der nationalsozialisti-
schen Ideologie aus. Der Gedanke der Rechtsstaatlichkeit war ihnen fern. 

Trotzdem sind ungefähr drei Viertel der rund 3000 Richter, Ankläger und Rechtsberater der 
Wehrmacht nach 1945 in das Rechtssystem der Bundesrepublik (andere gelangten in den 
DDR-Justizapparat) übernommen worden. Es gab also ein Fortbestehen des nationalsozialisti-
schen Rechtsdenkens, eine Justizkontinuität. Sie wurde jahrzehntelang bagatellisiert. Erst spät 
wurde erkannt, dass auch die Wehrmachtjuristen tragende Säulen des NS-Unrechtsstaates 
waren. Die Aufarbeitung begann zögernd. Dieses Versäumnis wird endlich nachgeholt. 

Die Herausgeber stufen den heutigen Wissensstand in aller Bescheidenheit als 'bemerkens-
wert' ein. 'NS-Militärjuristen entfalteten in Schlüsselfragen der allgemeinen Rechtsentwick-
lung eine prägende Wirkung', schreiben der Politikwissenschaftler Joachim Perels, Mitbe-
gründer der Zeitschrift Kritische Justiz, und der Friedensforscher Wolfram Wette in der Ein-
leitung. Die Inkorporation von Wehrmachtjuristen in die Justiz des demokratischen Rechts-
staats habe dazu geführt, dass sie zentrale Entscheidungen beeinflussen konnten. 

Und das taten sie 'mit reinem Gewissen'. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzten die Militärbe-
fehlshaber ihr Zusammenspiel mit der Militärjustiz bruchlos fort: Hitlers Generäle stellten 
sich mit der Legende von der 'sauberen Wehrmacht' entlastende Unschuldsnachweise aus, 
gleichzeitig organisierten die Richter rechtfertigende 'Freisprüche in eigener Sache'. Ermitt-
lungen wurden niedergeschlagen, Amnestiegesetze verkündet, Verjährungen beschlossen. 
Unter diesem Schutzschirm und mit einem funktionierenden Selbstreinwaschungs-Netzwerk 
konnten die ehemaligen NS-Militärjuristen ihre Nachkriegskarrieren machen, die sie in höchs-
te Gerichte und an Verwaltungsspitzen oder in Ministerien führten, in einem berühmt gewor-
denen Fall (Hans Filbinger) sogar bis ins Amt des Ministerpräsidenten. Sie fühlten sich sicher, 
weil sich kein einziges Urteil der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse mit der Militärjustiz 
befasst hatte. Und weil 'keiner von ihnen je strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen worden 
ist' (Wette). 

Warum kommt das alles so spät? Eine Mischung aus prekärer Quellenlage, raffinierter Auf-
klärungsblockade und allgemeinem Desinteresse habe die Verzögerung bewirkt, sagen die 
Herausgeber. Dieser Band, dessen Lektüre beschämend wirkt, beruht auf einem Symposium, 
das 2010 zum 80. Geburtstag des Nestors dieses Forschungssektors, Helmut Kramer, statt-
fand. Mit seinem nahezu perfekten Literatur- und Quellenanhang ist er ein beachtliches Stan-
dardwerk über die Wehrmachtjustiz geworden, auch wenn darüber nicht so vehement debat-
tiert wird wie über das Buch 'Das Amt' über das Fortwirken alter Nazi-Seilschaften im Aus-
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wärtigen Amt. Nach wie vor scheint es allerdings erhebliche Lücken zu geben, weil Bezugs-
punkte verloren sind. Auch die in der DDR fortwirkenden Ex-Wehrmachtrichter sind ein ver-
nachlässigtes Kapitel. Und dass die Opfer der NS-Militärjustiz - 'Wehrkraftzersetzer', Deser-
teure und 'Kriegsverräter' - erst 1998, 2002 und 2009 rehabilitiert worden sind, bleibt eine 
Schande. Der bewegende Beitrag des Deserteurs Ludwig Baumann erinnert daran. 

Welche aktuelle Bedeutung die verkannte Geschichte der Militärjustiz haben könnte, skizziert 
Wolfram Wette: Unsere heutigen Kenntnisse 'legen der Politik nahe, auf eine neue Militärge-
richtsbarkeit zu verzichten und nicht der Versuchung zu erliegen, durch kriegsähnliche Son-
dernormen den strafrechtlichen Schutz kritischer Soldaten und der Zivilbevölkerung zu ver-
ringern'. Eine militärischen Vorgaben verpflichtete Sonderjustiz widerspreche den Normen 
des demokratischen Rechtsstaats. Die Zuständigkeit für militärische Straftaten gehöre in die 
zivilen juristischen Instanzen. 'Hier ist', mahnt Wette, 'die politische Wachsamkeit einer kriti-
schen Öffentlichkeit gefragt.'  
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